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Mitteilungsvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Samtgemeinderat  23.04.2024 

 
 
Betreff: 

 
Finanzausgleich 2024 zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) hat am 02.04.2024 die Festsetzung der 
Leistungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) für das 
Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.  
Der Bescheid wurde vorab durch die Kommunalaufsicht am 04.04.2024 an die Samtgemeinde 
übermittelt.  
 
Aus der vom Landesamt übermittelten Berechnungsgrundlage für den kommunalen 
Finanzausgleich ergeben sich Änderungen im Rahmen des „kleinen Finanzausgleiches“ 
innerhalb der Samtgemeinde.  
 
Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurde im Haushaltsplan der vom LSN übermittelte 
vorläufige Grundbetrag in Höhe von 1383,98 € zu Grunde gelegt.  
Der in der abschließenden Berechnung festgesetzte Grundbetrag für das Jahr 2024 beträgt 
1 377,16 €.  
 
Vom Niedersächsischen Städtebund (NSGB) wird die geringfügig niedrigere Zuweisungsmasse 
gegenüber dem Vorjahr mit der deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen 
Steuerverbundabrechnung des Jahres 2023 begründet. Diese wiederum resultiert 
insbesondere aus den im Jahr 2023 stark rückläufigen Grunderwerbsteuereinnahmen des 
Landes. 
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08.04.2024 
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Die Festsetzungen des Finanzausgleichs ergeben abweichend zum Haushaltsplan folgende 
Veränderungen: 

 

  Festsetzung 2024 
Haushaltsplan 

2024  Abweichung 

Erträge:    

Schlüsselzuweisungen 0,00 € 0,00 € -     52.624,00 €  

Zuw. f. übertr. Wirkungskreis              190.792 €                 191.000 €  -          208,00 €  

Abschöpfung Abundanz              442.462 €                 439.654 €          2.808,48 €  

Samtgemeindeumlage 5.067.646 € 5.067.646 €                  -   €  

Summe Erträge 5.700.900 € 5.698.300 €         2.600,48 €  

    

Aufwendungen :    

Unterverteilung an MG's 442.462 € 439.654 €         2.808,48 €  

Kreisumlage 0 € 0 €                  -   €  

Finanzausgleichsumlage         450.776,00 €             439.065,34 €        11.710,66 €  

Entschuldungsumlage                18.984 €                   16.500 €          2.484,00 €  

Summe Aufwendungen 912.222 € 895.219 €       17.003,14 €  

    

Überschuss 4.788.678 € 4.803.081 € -     14.402,66 €  

 
 
Die Berechnung des Finanzausgleichs der Samtgemeinde ist als Anlage beigefügt. 
  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 
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